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Die Themen dieses Newsletters sind: 

 Nationale Risikoanalyse (NRA)  

 Aufsichtstätigkeit 2019 

 FIU Jahresbericht 2018 

 

Nationale Risikoanalyse (NRA) 

Die erste Nationale Risikoanalyse (NRA) wurde im Oktober im Bereich „Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ fertiggestellt. Insgesamt waren 35 Behörden aus 
Bund und Ländern an der Erstellung beteiligt. 
 
Deutschland ist verpflichtet, eine Nationale Risikoanalyse in regelmäßigen Abständen 
durchzuführen. Sie dient zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung so-
wie Risiken zu erkennen und effektiv zu mindern. Anonyme Transaktionsmöglichkeiten, der 
Immobiliensektor sowie grenzüberschreitende Aktivitäten zählen u.a. zu den größten Risi-
kofeldern.  
 
Die Ergebnisse der NRA müssen zukünftig von allen Verpflichteten des Geldwäschegeset-
zes gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 GwG bei der Erstellung ihrer eigenen Risikoanalyse berücksichtigt 
werden. 
 
Die NRA sowie weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage oder beim Bun-
desministerium der Finanzen. 

 

Aufsichtstätigkeit 2019 

Das RP Kassel hat seine Aufsichtstätigkeit im Jahr 2019 durch eine Erhöhung der Kontroll-
zahlen verstärkt. Es wurden sowohl Vor-Ort-Kontrollen als auch Überprüfungen im schriftli-
chen Verfahren durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche Pflichtverstöße festgestellt. Insbe-
sondere das Fehlen der Risikoanalyse sowie die fehlende Abklärung des wirtschaftlich Be-
rechtigten zeigte sich in vielen Fällen.  
 
Diese Pflichtverstöße zogen oftmals Bußgeldverfahren nach sich, bei denen Bußgelder im 
vier- bis fünfstelligen Bereich festgesetzt wurden.  
 
 

https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019_1.pdf
https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/Geldw%C3%A4schepr%C3%A4vention%20-%20Newsletter%2015_0.pdf
https://rp-kassel.hessen.de/sicherheit/geldw%C3%A4schegesetz/nationale-risikoanalyse
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html


FIU Jahresbericht 2018  

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Ihren Jahresbericht für 2018 herausgegeben.  
 
Der Jahresbericht thematisiert u.a. Typologien und Trends, nationale und internationale Zu-
sammenarbeit sowie auch das Verdachtsmeldewesen. Im Verdachtsmeldewesen konnte er-
neut eine positive Bilanz gezogen werden. Im Jahr 2018 stieg die Zahl der bei der FIU ein-
gegangenen Verdachtsmeldungen auf über 77.252, das ist eine Steigerung um 29 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Seit dem Jahr 2008 hat sich das jährliche Meldeaufkommen ver-
elffacht.  
Auch die Meldungen des Nichtfinanzsektors sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen 
(von 398 Meldungen im Jahr 2017 auf 597 im Jahr 2018), dennoch ist die Anzahl der Mel-
dungen des Nichtfinanzsektors aus Sicht der FIU nach wie vor gering. 
 
Der Jahresbericht sowie weitere Informationen zu diesem, können auf der Homepage der 
FIU eingesehen werden.  
 
 
 
 
Unter folgender E-Mail-Adresse können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen: geld-
waeschepraevention@rpks.hessen.de 
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